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Einleitung: Der Europäische Verwaltungsverbund und
die Diffusion (haftungsrechtlicher) Verantwortung

Viel ist in den vergangenen Jahren in der europäischen Verwaltungsrechts-
wissenschaft dazu geschrieben worden, was als die Entwicklung eines „Eu-
ropäischen Verwaltungsverbunds“1, einer „integrated“2, „composite“3,
„shared“4 oder „intertwined5 european administration“ bezeichnet werden
kann. Diese unterschiedlichen heuristischen Sammelbegriffe versuchen je-
weils das gleiche Phänomen sprachlich einzuhegen: Der Vollzug des Uni-
onsrechts im europäischen Verwaltungsraum hat sich von einer strikten Tren-

1 Von Bogdandy, Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen
Herrschaftsform – Zur Gestalt der Europäischen Union nach Amsterdam, 1999, S. 11 ff.;
Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, 2004;
Schmidt-Aßmann, Einleitung: Der Europäische Verwaltungsverbund und die Rolle des
Europäischen Verwaltungsrechts, in: ders./Schöndorf-Haubold (Hrsg.), Der Europäische
Verwaltungsverbund, 2005, 1; Britz, EuR 2006, 46; Ruffert, DÖV 2007, 761; Schneider, in:
ders./Caballero (Hrsg.), Beiheft 8 zu DV 2009, 9; Siegel, Entscheidungsfindung im Ver-
waltungsverbund, 2009; Weiß, Der Europäische Verwaltungsverbund, 2010; Kahl, Der
Staat 50 (2011), 353; Brohm, Die „Mitteilungen“ der Kommission im Europäischen Ver-
waltungs- und Wirtschaftsraum, 2012, S. 168 ff.; Haller, Der Verwaltungsverbund in der
Energieregulierung, 2013; Almhofer, ZöR 2016, 59 (67 f.).

2 Hofmann/Türk, Conclusions: Europe’s integrated administration, in: dies. (Hrsg.),
EU Administrative Governance, 2006, 573; dies., ELJ 2007, 253; dies., Legal challenges in
EU administrative law by the move to an integrated administration, in: dies. (Hrsg.), Legal
Challenges in EU Administrative Law, 2009, 355; Hofmann/Tidghi, EPL 2014, 147; Eli-
antonio, European Energy and Environmental Law Review 2014, 116; dies., REALaw
2014, 65.

3 Von Bogdandy/Dann, German Law Journal 2008, 2013; Schmidt-Aßmann, Introduc-
tion: European Composite Administration and the Role of European Administrative Law,
in: Jansen/Schöndorf-Haubold (Hrsg.), The European Composite Administration, 2011,
1; Reichel, German Law Journal 2014, 883 (885 ff.); Bastos, Beyond Executive Federalism,
2018, S. 87 f.

4 Harlow, Three Phases in the Evolution of EU Administrative Law, in: Craig/de Búrca
(Hrsg.), The Evolution of EU Law, 2. Aufl. 2011, 439 (443); Craig, EU Administrative
Law, 3. Aufl. 2018, S. 30 ff.

5 Ziller, Multilevel Governance and Executive Federalism: Comparing Germany and
the European Union, in: Birkinshaw/Varney (Hrsg.), The European Union Legal Order
after Lisbon, 2010, 257.
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nung des Vollzugs entweder durch die Union oder durch die Mitgliedstaaten
hin zu einer kooperativen Verflechtung der unterschiedlichen nationalen und
europäischen administrativen Akteure hin entwickelt.6 Die die Verflechtung
der Ebenen begründende Zusammenarbeit ist dabei vielgestaltig in ihrer
Form und Intensität und reicht von der Errichtung gemeinsamer Netzwerke,
von Komitologieausschüssen über den unionsweiten Informationsaustausch
hin zu gemeinsamen Entscheidungsverfahren.7

Die Zusammenarbeit im Europäischen Verwaltungsverbund dient der
Auflösung bzw. Abmilderung eines Dilemmas, das von Beginn an die Ver-
teilung administrativer Kompetenzen in der Europäischen Union geprägt
hat: Die Union ist einerseits auf einen effektiven Vollzug des Unionsrechts
angewiesen, ist aber andererseits in ihren eigenen Kompetenzen zum Ver-
waltungsvollzug stark begrenzt. Dies ergibt sich aus den Grundsätzen der
begrenzten Einzelermächtigung, Art. 5 I 1, II EUV, und der Subsidiarität,
Art. 5 I, III EUV. Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist dies in
Art. 197 I, 291 I AEUV nochmals bekräftigt worden.8 Die voranschreitende
Integration Europas, dessen geographische Ausdehnung und die Zunahme
europäischer Politiken erschwerten es zunehmend, die Einheitlichkeit und
Effektivität des Unionsrechts zu sichern.9 Diese Defizite sollen durch die
Verflechtung der Ebenen im Verwaltungsverbund aufgefangen werden. Die
Zusammenarbeit im Europäischen Verwaltungsverbund dient dementspre-
chend in einem Schwerpunkt der Kontrolle und Steuerung der mitgliedstaat-
lichen Verwaltungen, um den einheitlichen und effektiven Vollzug des Uni-
onsrechts zu gewährleisten; es finden sich neben kooperativen auch hierar-
chische Elemente, die sich gegenseitig ergänzen.10

6 Weiß, Der Europäische Verwaltungsverbund, 2010, S. 15; Hofmann/Türk, ELJ 2007,
253 (254); Bastos, Beyond Executive Federalism, 2018, S. 6 f., 86 ff.; Reichel, German Law
Journal 2014, 883 (885 ff.); Kahl, Der Staat 50 (2011), 353 (355 ff.); Eliantonio, REALaw
2014, 65 (66 f.).

7 Kahl, Der Staat 50 (2011), 353 (355 ff.); Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/
Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR I, 2. Aufl. 2012, § 5, Rn. 16; Hofmann/Türk,
ELJ 2007, 253 (254 ff.). Die Formen der Zusammenarbeit wurden vielfach kategorisiert,
siehe etwa Kahl, Der Staat 50 (2011), 353.

8 Dazu ausführlich unten Teil III, G I 1. a), S. 325 ff.
9 Bastos, Beyond Executive Federalism, 2018, S. 6 f.
10 Weiß, Der Europäische Verwaltungsverbund, 2010, S. 47; Kahl, Der Staat 50 (2011),

353 (355 f.); Schmidt-Aßmann, Einleitung: Der Europäische Verwaltungsverbund und die
Rolle des Europäischen Verwaltungsrechts, in: ders./Schöndorf-Haubold (Hrsg.), Der Eu-
ropäische Verwaltungsverbund, 2005, 1 (22); Schöndorf-Haubold, Gemeinsame Europä-
ische Verwaltung: Die Strukturfonds der Europäischen Gemeinschaft, in: Schmidt-Aß-
mann/Schöndorf-Haubold (Hrsg.), Der Europäische Verwaltungsverbund, 2005, 25
(45 ff.).
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Problematisch ist die Verflechtung der Ebenen im Europäischen Verwal-
tungsverbund in Bezug auf die Zuweisung von Verantwortung. Wo die ehe-
mals klare Abschichtung der nationalen Behörden von den europäischen
Stellen beim Vollzug des Unionsrechts in eine kooperative Zusammenarbeit
übergegangen ist, verschwimmt auch die klare Abgrenzung von Verantwor-
tungsbereichen. Besonders virulent wird diese Problematik der Verantwor-
tungsdiffusion dann, wenn die behördliche Zusammenarbeit zu einer Schä-
digung des Bürgers geführt hat. Macht dieser Schadensersatz geltend, stellt
sich die Frage der Zurechnung haftungsrechtlicher Verantwortung im Ver-
hältnis der verschiedenen beteiligten Hoheitsträger.

Diese auch aus dem nationalen Kontext bekannte Problematik erhält im
europäischen Verwaltungsrecht dadurch eine besondere Brisanz, dass das
System des Sekundärrechtsschutzes der ursprünglichen Trennung der ad-
ministrativen Ebenen noch immer folgt: Schadensersatzklagen gegen die
Union müssen vor den Unionsgerichten erhoben werden, Schadensersatz-
klagen gegen die Mitgliedstaaten vor den nationalen Gerichten. Kooperati-
ves Handeln kann folglich im Rahmen des Sekundärrechtsschutzes nicht als
eine Einheit betrachtet werden, sondern muss aufgeteilt werden.11

Die vorliegende Arbeit widmet sich dieser Problematik und nimmt dabei
eine spezifische Erscheinungsform des Europäischen Verwaltungsverbunds
in den Blick, bei der die Zuweisung der haftungsrechtlichen Verantwortung
besonders problematisch ist: Die informelle Zusammenarbeit. Es handelt
sich hierbei um interadministrative Handlungen, die zwar rechtlich unver-
bindlich sind, denen aber eine bedeutende tatsächliche Steuerungswirkung
zukommt.12 Die Arbeit vertritt, dass die informelle Zusammenarbeit im Hin-
blick auf ihre haftungsrechtliche Relevanz neu bewertet werden muss, und
bietet materielle und prozessuale Lösungen hierfür an.

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil erfolgt eine Realanalyse
der Problematik. Es wird zunächst anhand breit gestreuter Anwendungsbei-
spiele die informelle Zusammenarbeit im Europäischen Verwaltungsverbund
analysiert. Indem die Steuerungswirkungen der unterschiedlichen informel-
len Handlungsbeiträge aufgezeigt werden, wird die Problematik der Zuwei-
sung haftungsrechtlicher Verantwortung verdeutlicht. Teil I schließt mit einer
Systematisierung der informellen Zusammenarbeit sowie einer vertiefenden
Untersuchung der Steuerungsmechanismen und -wirkungen der informellen
Handlungen, die die Analyseraster für den weiteren Fortgang der Arbeit
bilden. Im zweiten Teil wird die Rechtsprechung der Unionsgerichte in Bezug

11 Zur unionsverfassungsrechtlichen Fundierung und der genauen Ausgestaltung des
prozessualen Trennungsprinzips in Bezug auf den Sekundärrechtsschutz siehe unten Teil
II, C III 2. b), S. 222 f. und Teil III, G II, S. 350 ff.

12 Zur näheren inhaltlichen Bestimmung der informellen Zusammenarbeit siehe unten
Teil I, A V, S. 8 ff.
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auf die Haftung bei informeller Zusammenarbeit analysiert und geordnet.
Dabei werden die den Entscheidungen zugrundeliegenden Wertungen her-
ausgearbeitet und Widersprüche in der Rechtsprechung aufgezeigt. Der
dritte Teil plädiert aufgrund einer Untersuchung der konstitutionellen An-
forderungen und speziellen haftungsrechtlichen Zwecke für eine Neubewer-
tung der Haftungsrelevanz informeller Zusammenarbeit im Verwaltungsver-
bund anhand der tatsächlichen Steuerungswirkungen administrativer Hand-
lungen. Im vierten Teil wird diese Neubewertung vorgenommen: Zunächst
werden materielle Kriterien für die Abgrenzung der haftungsrechtlichen Ver-
antwortung zwischen Union und Mitgliedstaaten bei einer informellen Zu-
sammenarbeit entwickelt, um danach eine prozessuale Lösung im Sekun-
därrechtsschutzsystem der Union vorzuschlagen.
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Analyse des Realbereichs

Im ersten Teil dieser Arbeit soll die Problematik der Haftung bei informeller
Zusammenarbeit im Europäischen Verwaltungsverbund expliziert werden.
Dazu erfolgt zunächst die Bestimmung des Untersuchungsgegenstands der
informellen Zusammenarbeit (A.). Daran schließt sich die Realanalyse der
Problematik an. Anhand verschiedener Anwendungsbeispiele aus dem eu-
ropäischen Verwaltungsrecht werden die Verbreitung und Ausformung der
informellen Zusammenarbeit im Europäischen Verwaltungsverbund darge-
legt und deren besondere Haftungsrelevanz analysiert. Zur Ordnungsbil-
dung und als Vorstrukturierung für die weitere Arbeit folgt eine Systemati-
sierung der Anwendungsbeispiele (B.). Der erste Teil schließt mit einer Un-
tersuchung der Steuerungswirkungen der informellen Zusammenarbeit. Da-
durch soll gezeigt werden, dass die Zurechnung haftungsrechtlicher Verant-
wortung bei informellen Einflussnahmen besonders komplex ist und sich
einer einfachen Lösung entzieht. Es wird zudem eine Vorarbeit für die Recht-
sprechungsanalyse in Teil II geleistet: Die Urteile können daraufhin unter-
sucht werden, ob und inwieweit die Steuerungswirkungen der informellen
Zusammenarbeit sich in der Haftungsverpflichtung des jeweiligen Hoheits-
trägers widerspiegeln.

A. Informelle Zusammenarbeit – Eingrenzung und Bestimmung
des Untersuchungsgegenstands

Die Arbeit untersucht die informelle, interadministrative Zusammenarbeit
im Europäischen Verwaltungsverbund hinsichtlich ihrer Haftungsrelevanz.
Dabei kann in dieser Arbeit keine haftungsrechtliche Analyse sämtlicher
informeller Beziehungen im Verbund erfolgen. Der Untersuchungsgegen-
stand soll vielmehr in mehrfacher Hinsicht beschränkt werden.

I. Informelle Zusammenarbeit nur zwischen Union
und Mitgliedstaaten

Erstens wird nur die informelle interadministrative Zusammenarbeit zwi-
schen der Union und den Mitgliedstaaten behandelt und nicht zwischen den
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verschiedenen Mitgliedstaaten. Die sich bei der jeweiligen Zusammenarbeit
ergebenden Probleme sind wesensmäßig so unterschiedlich – beispielhaft
seien hier im Verhältnis der Mitgliedstaaten zueinander der Grundsatz der
Territorialität, sowie im Verhältnis zwischen Union und Mitgliedstaaten die
föderalen Grundsätze der Europäischen Union erwähnt –, dass diese nicht
gemeinsam behandelt werden können. Eine separate Untersuchung ginge
über die Kapazitäten dieser Arbeit hinaus.

II. Auf finale, außenwirksame Maßnahme ausgerichtet

Zweitens sollen nur diejenigen Formen der informellen Zusammenarbeit un-
tersucht werden, an die sich unmittelbar eine nach außen gerichtete, finale
Maßnahme anschließen soll. Nicht umfasst werden also alle Formen der
informellen interadministrativen Kooperation, die sich in sich selbst er-
schöpfen und nicht auf die Vornahme einer weiteren, nach außen aus dem
interadministrativen Bereich heraustretenden Handlung gerichtet sind, wie
etwa Berichtspflichten oder Informationsrechte. Zur Vereinfachung und Ver-
einheitlichung wird eine solche den interadministrativen Bereich verlassende
und gegenüber dem Bürger wirkende Handlung als finale bzw. unmittelbare
Maßnahme bezeichnet.1 Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass
diese Maßnahme an eine interadministrative Zusammenarbeit anknüpft und
diese abschließt (final), sowie dass zwischen der Maßnahme und der Wirkung
gegenüber dem Bürger keine weitere behördliche Maßnahme zwischenge-
schaltet ist (unmittelbar). Diese finale Maßnahme muss durch die informelle,
interadministrative Maßnahme auch intendiert worden sein.

1 Der Begriff der finalen Entscheidung könnte von der Begrifflichkeit her indizieren,
dass lediglich sogenannte gestufte Verwaltungsverfahren bzw. composite procedures um-
fasst werden. Diese stellen sich entweder dergestalt dar, dass ein Hoheitsträger an der
Entscheidung eines anderen Hoheitsträgers beteiligt wird, oder, dass eine Handlung eines
Hoheitsträgers Voraussetzung für das Tätigwerden oder die Rechtmäßigkeit einer Ent-
scheidung eines anderen Hoheitsträgers ist; die einzelnen Verfahrensschritte sind jedenfalls
rechtlich voneinander abhängig, vgl. U. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.),
VwVfG, 9. Aufl. 2018, EuR, Rn. 192 mwN; Eliantonio, REALaw 2014, 65 (68 f.). In der
vorliegenden Arbeit soll der Begriff der finalen Entscheidung aber nicht nur im Zusam-
menhang mit gestuften Verwaltungsverfahren verwendet werden; vielmehr soll der Begriff
der finalen Entscheidung auf alle Formen der verfahrensmäßigen Kooperation angewandt
werden, also auch dann, wenn einzelne Verfahrensschritte nicht voneinander abhängig,
sondern nur zusammenhängen und auf andere Weise miteinander verbunden sind. Als
Beispiel sei hier die Informationsübermittlung von OLAF an die nationalen Behörden
genannt, siehe dazu unten Teil I, B IV 2., S. 85 ff.
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III. Ausgangspunkt europäische Ebene, finale Maßnahme
der nationalen Ebene („top-down“)

Drittens werden nur diejenigen Formen der informellen Zusammenarbeit
untersucht, die prozedural betrachtet auf der europäischen Ebene ihren Aus-
gangspunkt nehmen und mit einer finalen Maßnahme auf der nationalen
Ebene enden. Diese können als „top-down“-Verfahren im Gegensatz zu „bot-
tom-up“-Verfahren bezeichnet werden.2 Formen der informellen Zusammen-
arbeit, an deren Ende die finale Entscheidung einer europäischen Behörde
steht, bleiben außer Betracht. Denn dort stellen sich erneut wesentlich andere
Probleme wie das Nichtvorhandensein eines umgekehrten Vorabentschei-
dungsverfahrens zu den nationalen Gerichten sowie die Autonomie des
Unionsrechts.

IV. Informationelle Zusammenarbeit als eigenständiger
Untersuchungsgegenstand?

In vielen Arbeiten wird die informationelle Kooperation als eigener Unter-
suchungsgegenstand angesehen und von anderen Formen der prozessualen
Kooperation, vor allem gestuften Entscheidungsverfahren, abgegrenzt.3

Hier soll die informationelle Kooperation als Teilbereich der informellen
Zusammenarbeit behandelt werden (sie bildet dabei jedoch eine eigenstän-
dige Unterkategorie).4 Grund für die gemeinsame Analyse ist, dass die Uni-
onsgerichte rechtlich unverbindliche Formen der Verwaltungskooperation
hinsichtlich der außervertraglichen Haftung grundsätzlich anders als rechts-
verbindliche Formen behandeln. Nicht die Gestalt der Kooperation (also
z.B. Informationsübermittlung, Übermittlung von Rechtsrat, gemeinsames
Entscheidungsverfahren), sondern die Differenzierung zwischen den Kate-
gorien rechtlich verbindlich/rechtlich unverbindlich ist ausschlaggebend für
die Haftung. Auch kommt es für die Zuweisung haftungsrechtlicher Verant-
wortung nach der hier vertretenen Auffassung auf die Steuerungswirkung

2 Die Unterscheidung wurde erstmals getroffen von Cananea, Law and Contemporary
Problems 2004, 197 (199 ff.) in Bezug auf gestufte Verwaltungsverfahren; siehe auch Bas-
tos, REALaw 2015, 269 (279, Fn. 3); ders., Beyond Executive Federalism, 2018, S. 99;
ähnlich Eliantonio, REALaw 2014, 65 (70). Zur Verdeutlichung der final entscheidenden
Ebene kann diese Unterteilung auch für Formen der interadministrativen Zusammenar-
beit verwendet werden, die keine gestuften Verwaltungsverfahren im engeren Sinne dar-
stellen.

3 Siehe etwa Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle
(Hrsg.), GVwR I, 2. Aufl. 2012, § 5, Rn. 25; von Bogdandy, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 25, Rn. 14; Bastos, Beyond Execu-
tive Federalism, 2018, S. 88 ff.

4 Siehe sogleich unten Teil I, B II, S. 16 f.
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einer Handlung an; diese bestimmt sich aber nicht nach der Gestalt der Ko-
operation. Die Oberkategorie der informellen Zusammenarbeit inklusive
prozessualer und informationeller Kooperationen ist daher nötig, um den
Problemkomplex im Gesamten zu behandeln.

V. Inhaltliche Definition

Ist die Untersuchung nun in den relevanten Punkten eingegrenzt, so fragt
sich, wie die informelle Zusammenarbeit inhaltlich genauer beschrieben wer-
den kann. Es soll hier nicht in systembildender Weise eine eigenständige
Handlungsform herausgearbeitet werden, der eine umfassende Speicher- und
Ordnungsfunktion zukommt.5 Die informelle Zusammenarbeit im Europä-
ischen Verwaltungsverbund ist zu heterogen, als dass diese eine eigenständige
Kategorie darstellen könnte, der sich durch generelle Aussagen Standardant-
worten für eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme entnehmen ließen.6 In-
dem aber die haftungsrechtlichen Probleme über die sie auslösenden Hand-
lungen nach generellen Gesichtspunkten beschrieben werden, soll ermöglicht
werden, dass dogmatische Aussagen hinsichtlich der Haftung nicht lediglich
die Lösungen einzelner Probleme darstellen, sondern bei entsprechender Ver-
gleichbarkeit auch auf andere Konstellationen übertragen werden können.7

Daher ist der Versuch zu unternehmen, den hier zu behandelnden Untersu-
chungsgegenstand zunächst nach inhaltlichen Kriterien genauer zu bestim-
men. Hierzu werden verschiedene Bedingungen dargestellt, die kumulativ
vorliegen müssen.

1. Faktische Bindungswirkung trotz rechtlicher Unverbindlichkeit

Die in Frage stehende Handlung muss rechtlich unverbindlich sein, gleich-
zeitig aber gewisse faktische Bindungswirkungen aufweisen.8 Rechtliche Un-

5 So das zentrale Anliegen der Handlungsformenlehre, siehe Schmidt-Aßmann, Das
allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004, Kap. 6, Rn. 34; Pauly,
Grundlagen einer Handlungsformenlehre im Verwaltungsrecht, in: Becker-Schwarze u.a.
(Hrsg.), Wandel der Handlungsformen im Öffentlichen Recht, 1991, 25 (35 f.).

6 Dies wird von Schmidt-Aßmann als „Speicherfunktion“ bezeichnet, siehe Schmidt-
Aßmann, DVBl 1989, 533 f.; ders., Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee,
2. Aufl. 2004, Kap. 6, Rn. 34. Siehe auch Ossenbühl, JuS 1979, 681 f.; von Danwitz, Ver-
waltungsrechtliches System und Europäische Integration, 1996, S. 35.

7 So ähnlich Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsver-
bund, 2004, S. 354.

8 Diese Kombination an Eigenschaften wird auch als Voraussetzung zur Typologie
anderer unverbindlicher Erscheinungsformen verwendet, siehe etwa für den Begriff des
„Soft Law“, der allerdings nach Knauff reine Einzelfallentscheidungen nicht erfassen soll,
Knauff, Der Regelungsverbund: Recht und Soft Law im Mehrebenensystem, 2010,
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verbindlichkeit bedeutet in einer negativen Abgrenzung, dass eine Handlung
nicht unmittelbar und imperativ einen Rechtserfolg anordnet.9 Dies heißt
nicht, dass die Handlung rechtlich bedeutungslos ist.10 Informelle Akte wie
die Äußerung einer Rechtsauffassung können zum Beispiel mittelbare recht-
liche Wirkungen haben, indem die nationalen Gerichte und Verwaltungen
sich mit der Rechtsauffassung auseinandersetzen und ein Abweichen gege-
benenfalls begründen müssen.11 Weitere indirekte rechtliche Wirkungen kön-
nen etwa aus der Selbstbindung der Verwaltung und dem Grundsatz des
Vertrauensschutzes folgen.

Trotz der rechtlichen Unverbindlichkeit muss der informellen Zusammen-
arbeit eine gewisse faktische Bindungswirkung zukommen. Diese kann sich
zum Beispiel aus den eben angesprochenen mittelbaren rechtlichen Wirkun-
gen ergeben: Führt etwa die Befolgung einer Auslegungsmitteilung der Kom-
mission dazu, dass sich die Mitgliedstaaten in späteren Verfahren gegenüber
der Kommission auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen können,
so entsteht eine hohe Anreizwirkung dahingehend, der Auslegungsmittei-
lung auch zu folgen. Darüber hinaus können faktische Bindungswirkungen
etwa durch erhebliche finanzielle Risiken bei Nichtbefolgung einer infor-
mellen Handlung oder durch ein überlegenes Fachwissen hervorgerufen wer-
den.12 Die informelle Zusammenarbeit muss also einen gesteigerten steuern-
den Einfluss auf die nationale Maßnahme haben.

S. 224 ff.; umfassend zum „Soft Law“ und seinen rechtlichen Wirkungen Terpan, ELJ 2015,
68; Stefan, Modern Law Review 2012, 879. Für den Begriff des „informellen Verwaltungs-
handelns“ auf rein nationaler Ebene, das als konkret-individuelles Äquivalent zum ab-
strakten „Soft Law“ verstanden werden soll, Knauff¸ Der Regelungsverbund: Recht und
Soft Law im Mehrebenensystem, 2010, S. 240 f.; Fehling, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 38, Rn. 7.

9 Hermes, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II, 2. Aufl.
2012, § 39, Rn. 8; Fehling, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.),
GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 38, Rn. 7; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht,
20. Aufl. 2020, § 15, Rn. 1.

10 Hill/Martini, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II,
2. Aufl. 2012, § 34, Rn. 78; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018,
Art. 288 AEUV, Rn. 128; Geismann, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Euro-
päisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, Art. 288 AEUV, Rn. 66.

11 Eine Berücksichtigungspflicht für Empfehlungen hatte der EuGH erstmals in der
Rechtssache Grimaldi herausgearbeitet, EuGH, Rs. C-322/88 (Grimaldi), Slg. 1989, 4407,
Rn. 18 f., und diese in folgenden Entscheidungen bestätigt, siehe etwa EuGH, Rs.
C-207/01 (Altair Chimica), Slg. 2003, I-8875, Rn. 41; EuGH, Rs. C-55/06 (Arcor), Slg.
2008, I-2931, Rn. 94; EuGH, verb. Rs. C-317 bis 320/08 (Multiservice), EU:C:2008:510,
Rn. 40. Zur Übertragung auch auf andere unverbindliche Handlungsformen unten Teil I,
C II 6., S. 123 ff.

12 Umfassend zu den Steuerungsmechanismen unten Teil I, C II, S. 109 ff.
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2. Interadministrativer Bereich

Die im Mittelpunkt stehenden Handlungen müssen der interadministrativen
Sphäre entstammen. Dies bedeutet, dass die informellen Handlungen der
Unionsbehörden nicht an den Unionsbürger gerichtet sind, sondern an eine
nationale Behörde. Erforderlich ist aber nicht, dass die informelle Handlung
nicht auch dem Einzelnen als Orientierungshilfe dienen kann; virulent wird
dies vor allem bei Mitteilungen, die im Amtsblatt oder im Internetauftritt der
Kommission veröffentlicht werden.13 Denn die Behörden sind bereits nach
Art. 1 II EUV, Art. 15 I AEUV zu möglichst großer Transparenz bei ihrer
Entscheidungsfindung verpflichtet. Auch aus Gründen der Rechtswegklar-
heit kann es angezeigt sein, die einer administrativen Entscheidung voran-
gegangene interadministrative Zusammenarbeit möglichst offenzulegen.14

Dadurch verliert eine informelle Handlung jedoch nicht ihren interadminis-
trativen Charakter, sondern ist immer noch an eine Behörde adressiert.

Abzugrenzen sind interadministrative Handlungen zudem von intraad-
ministrativen Handlungen. Letztere sind Handlungen innerhalb derselben
Behörde; es handelt sich also um das Binnenrecht einer Behörde, das bei-
spielsweise das Verhältnis der Behördenleitung zu den ihr untergeordneten
Organisationseinheiten umfasst. Im Gegensatz dazu finden interadminis-
trative Handlungen zwischen zwei unterschiedlichen Behörden statt, hier
zwischen Unionsbehörden und mitgliedstaatlichen Behörden.15

3. Zusammenarbeit oder einseitig quasi-hierarchische Steuerung?

Für die Arbeit wurde der Begriff der informellen Zusammenarbeit gewählt.
Dies mag auf den ersten Blick irritieren, da Handlungen in den Blick genom-
men werden, die eine besondere faktische Steuerungswirkung gegenüber den
mitgliedstaatlichen Behörden aufweisen. Möglicherweise wäre daher für eine
inhaltliche Definition weniger der Begriff der Zusammenarbeit, als der Be-
griff der einseitigen quasi-hierarchischen Steuerungsformen passend.
Schwenkt man jedoch den Blick von der behördlichen auf die Bürgerper-
spektive um, so stellt sich aus dieser Sicht auch einseitig steuerndes Handeln
zwischen zwei unterschiedlichen Behörden als „Zusammenarbeit“ dar. Denn
diese interagieren in einer bestimmten, in diesem Fall informellen Art und
Weise, bevor die nach außen gerichtete Entscheidung gegenüber dem Bürger
getroffen wird. Eine Kontrolle der nationalen Behörde durch die Kommis-
sion zur Gewährung einer Beihilfe kann anders gewendet auch als Zusam-
menarbeit der Kommission und der nationalen Behörde bei der Gewährung

13 Siehe zu den Mitteilungen unten Teil I, B III 6., S. 62 ff.
14 Siehe dazu unten Teil III, C II 2. c) aa), S. 274.
15 Holznagel, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II,

2. Aufl. 2012, § 24, Rn. 9 f., 20.
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